
Nein

Ja

Forscher / 
Wissenschaftler

mit Aufenthalts-
titel nach § 18 IV,
§ 19a, § 20

im Anschluss an 
deutschen Hoch-
schulabschluss

Aufenthalts-
erlaubnis 
§ 16 IV

unvorhergesehene 
Arbeitslosigkeit

Selbstständigkeit

Beschäftigung

Akademischer
Abschluss

Aufenthalts-
erlaubnis  § 18c

Job

im Anschluss an 
die Berufs-
ausbildung

Aufenthalts-
erlaubnis 
§ 16 Vb / 
§ 17 III

Ja

Nein

Arbeitssuche

Nationale Niederlassungs-
erlaubnis für Inhaber Blaue 
Karte EU  § 19a VI  
(nach 21 bzw. 33 Monaten)

Nationale Niederlassungs-
erlaubnis für Absolventen 
Deutscher Hochschulen
§ 18b  (nach 2 Jahren)

Nationale Niederlassungs-
erlaubnis für 
Selbstständige
§ 21 IV  (nach 3 Jahren)

Auch Familienangehörige 
können einen Aufenthalts-
titel erhalten, der zum 
Daueraufenthalt berechtigt.

Nationale Niederlassungs-
erlaubnis  § 9  (nach 5 Jahren)

Erlaubnis zum Daueraufent-
halt-EG  § 9a  (nach 5 Jahren)

mit qualifi zierter
Berufsausbildung

Nationale Niederlassungs-
erlaubnis für Hoch-
qualifi zierte  § 19  (sofort)

Aufenthalts-
erlaubnis
§ 21 IIa

Aufenthalts-
erlaubnis
§ 21

Aufenthalts-
erlaubnis für Ehe-
gatten / Lebens-
partner  § 30

Aufenthalts-
erlaubnis
für Kinder
§ 32

deutscher
Hochschulabschluss

qualifi zierte
Berufsausbildung

Aufenthalts-
erlaubnis für qua-
lifi zierte Beschäf-
tigte  § 18 IV

Aufenthalts-
erlaubnis für 
Forscher  § 20

Aufenthaltserlaubnis 
zum Studium  § 16 I

Blaue Karte EU
§ 19a

Wegweiser Aufenthaltstitel

Die Rechtsgrundlagen ohne weitere Angaben beziehen sich auf das Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz).

Familie

Unternehmer

Forscher,
Wissenschaftler

Arbeitnehmer

Absolvent
ausländische Uni

Student

Berufsschüler

deutscher 
Hochschulabschluss

Daueraufenthaltbefristeter Aufenthalt

Aufenthalts-
erlaubnis zur 
Berufsausbildung
§ 16 V / § 17

mit akademischen
Abschluss

Arbeitnehmer mit 
Einkommen nach § 41a I / 
§ 41a II Beschäftigungs-
verordnung


